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Ausgangslage 

Die «Energiestadt Rüti» hat sich zu den Zielen der 2000-Watt Gesellschaft bekannt. Dies ist im 
Energiekonzept, welches im Jahr 2014 überarbeitet und im Jahr 2015 durch den Gemeinderat 
Rüti beschlossen wurde, hinterlegt. Der vom Souverän im Jahr 2019 bestätigte Masterplan 
Energie leitet aus dem Energiekonzept die konkreten Ziele und Massnahmen für die Jahre 
2019-2023 ab.  
 
Das durch die Gutheissung des Stimmvolkes zum Masterplan Energie nochmals bestätigte Ziel, 
sich den stetig weiterentwickelnden Zielen der 2000- Watt Gesellschaft zu verpflichten, hat der 
Gemeinderat Rüti in seiner Vision «Rüti leben Rüti gestalten» aufgenommen. Mit dem Leitsatz 
«Rüti ist ein Vorbild als Energiestadt Gold. Der Weg zur Umsetzung der Ziele der 2000- Watt 
Gesellschaft wird konsequent verfolgt. Der Fokus bleibt auf erneuerbaren Energien und einem 
intelligenten Ressourceneinsatz» und der Zielformulierung «Die Rezertifizierung als Energie-
stadt Gold ist immer erfolgreich.» hat er den Volkswillen in die strategischen Langfristziele von 
Rüti integriert.  
 
Im Oktober 2020 wurde Rüti mit 75.7 Prozentpunkten als Energiestadt-Gold rezertifiziert. Ein 
zwar erfreuliches, aber knappes Resultat. Als «Goldstadt» müssen 75 Prozentpunkte erreicht 
werden. Das bedeutet, dass rund ein Viertel aller möglichen Massnahmen bis anhin nicht aus-
geschöpft wurden. Um das Energiesparpotential besser auszuschöpfen, und damit noch nach-
haltiger arbeiten zu können, bedarf es nun zusätzlicher Anstrengungen und Mittel.  
 
Zentrales Element der «Energiestadt Rüti» ist die elfköpfige Arbeitsgruppe Energiestadt. In ihr 
werden Energie- und Klimaschutzmassnahmen erarbeitet, koordiniert und kontrolliert. Sie hat 
somit sowohl strategisch-beratende als auch operative Aufgaben. Die Arbeitsgruppe Energie-
stadt ist als beratende Kommission, ohne selbständige Verwaltungsbefugnisse, im Sinne des 
Artikels 25 der Gemeindeordnung zu verstehen.  
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In der Arbeitsgruppe Energiestadt sind derzeit sowohl Exekutivmitglieder sowie Personen aus 
der Verwaltung und anderen Kommissionen vertreten. Die aktuelle Zusammensetzung der Ar-
beitsgruppe ist in der folgenden Tabelle ersichtlich.  
 
Ressort / Kommission Vertreten durch Rolle 
Natur und Umwelt Gemeinderat Präsidium 
Natur und Umwelt Bereichsleitung Mitglied 
Energie und Werke Gemeinderätin Mitglied 
Energie und Werke Betriebsleiter  
Energie und Werke Leiter Energiedienstleistungen Mitglied 
Raumplanung und Bau Gemeinderat Mitglied 
Raumplanung und Bau Bereichsleitung Bau- und Liegenschaften  Mitglied 
Schule Ressortvorsteherin Schulpflege  Mitglied 
Schule Fachstellenleiter Liegenschaften Mitglied 
Präsidiales Gemeindeschreiber  
Werkkommission Vertretung Werkkommission Mitglied 
 
Das Ziel der «Energiestadt Rüti» ist eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde. Dies erfordert 
ein Zusammenspiel von Akteuren aus unterschiedlichsten Themenfeldern. Die aktuelle Zu-
sammensetzung trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung und soll deshalb künftig um Vertreter 
aus den Bereichen Finanzen, Gesellschaft und Kommunikation ergänzt werden.  
 
Um die Ressourceneffizienz trotz steigender Personenzahl auch weiterhin zu gewährleisten, hat 
die Arbeitsgruppe beschlossen, sich nicht nur personell, sondern auch in ihrer Aufgabenzutei-
lung neu zu organisieren.  
 
Der Gemeinderat hat diese Bestrebungen gutgeheissen und gleichzeitig entschieden, sich den 
Themen Energie und Nachhaltigkeit vermehrt anzunehmen. Als strategisches Führungsorgan 
der «Energiestadt Rüti» sind die Kernthemen einer Energiestadt (Klimaschutz, Klimaanpassung 
und Nachhaltigkeit) ein fester Bestandteil seines Aufgabenkataloges, und explizite Sitzungen zu 
diesem Thema sollen künftig ein fester Bestandteil seiner Agenda sein.  
 
In der Folge wird die Neuorganisation der «Energiestadt Rüti» inklusive der Arbeitsgruppe 
Energiestadt (neu: Fachgruppe Energiestadt) vorgestellt.  
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Erwägungen zur Neuorganisation 

Die «Energiestadt Rüti» soll sich künftig aus drei Organen zusammensetzen: dem Gemeinde-
rat, einer Geschäftsstelle und einer Fachgruppe.  
 

Die strategische Führung der «Energiestadt Rüti» obliegt dem Gemeinderat Rüti. Er informiert 
den Souverän bezüglich des Erreichens bestehender energie- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen und gibt Empfehlungen zu deren Weiterentwicklung ab. Der Gemeinderat kontrolliert jähr-
lich den Umsetzungsstand der Energie- und Klimaschutzmassnahmen und legt in der Regel alle 
vier Jahre dar, wo Rüti sich auf dem Weg zu den Energie- und Klimazielen befindet.  
 
Der Geschäftsstelle, geführt von der Bereichsleitung des Natur- und Umweltamtes, obliegt das 
Controlling und Monitoring der Energiestadt-Massnahmen. Die Geschäftsstelle leitet und koor-
diniert, in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsstelle der Gemeinde Rüti, die Kommunika-
tion der Energiestadt. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen der operativen Fachgruppe und der 
strategischen Führung durch den Gemeinderat. 
 
Das Ausführen und Weiterentwickeln von Massnahmen ist die Hauptaufgabe der Fachgruppe 
Energiestadt. Diese legt dem Gemeinderat jährlich in Berichtsform den Umsetzungsstand der 
Energiestadtmassnahmen dar und macht ihm diesbezüglich Handlungsempfehlungen.  
 
Wo Rüti hinsichtlich der Erreichung ihrer Energie- und Klimaziele quantitativ steht, wird in einem 
Monitoringbericht festgehalten. Dieser erscheint in der Regel alle vier Jahre am Ende einer Le-
gislaturperiode und wird durch den Gemeinderat bewilligt. Er dient unter anderem der politi-
schen Führung zur Ausarbeitung der künftigen Legislaturziele.  
 
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die zentralen Aufgaben rund um das Control-
ling und Monitoring der Rütner Energie- und Klimaschutzmassnahmen. Sie zeigt auf, wer für die 
Umsetzung der einzelnen Aufgaben zuständig ist und wann diese innerhalb einer Legislaturpe-
riode anstehen.  
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Die Fachgruppe Energiestadt besteht aus 10 – 15 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Mitglieder 
der Fachgruppe werden durch den Gemeinderat bestimmt. Die Leitung der Fachgruppe obliegt 
der Leitung des Ressorts Natur und Umwelt. Der Sitzungsrhythmus der Fachgruppe ist perso-
nenspezifisch.  
 
Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Fachgruppe Energiestadt sowie deren 
geplante Sitzungsteilnahme auf.  
 
Ressort Vertreten durch Rolle Teilnahme 
Natur und Umwelt Gemeinderätin/Gemeinderat Präsidium Alle Sitzungen 
Energie und Werke BetriebsleiterIn Mitglied 1x jährlich 
Raumpl. und Bau LeiterIn Bau- und Liegenschaften Mitglied 1x jährlich 
Präsidiales GemeindeschreiberIn Mitglied 1x jährlich 
Schule RessortvorsteherIn Schulpflege  Mitglied 1x jährlich 
Finanzen LeiterIn Finanzen Mitglied 1x jährlich 
Natur und Umwelt BereichsleiterIn Natur- und Umweltamt Geschäftsf. Alle Sitzungen 
Energie und Werke LeiterIn Energiedienstleistungen Mitglied Alle Sitzungen 

oder nach Bedarf 
Raumpl. und Bau BereichsleiterIn Hochbau und Liegen-

schaften 
Mitglied Alle Sitzungen 

oder nach Bedarf 
Kommunikation Informations- und Kommunikationsbe-

auftragteR 
Mitglied Alle Sitzungen 

oder nach Bedarf 
Schule FachstellenleiterIn Liegenschaften Mitglied Alle Sitzungen 

oder nach Bedarf 
Gesellschaft BereichsleiterIn Gesellschaft Mitglied Alle Sitzungen 

oder nach Bedarf 
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Zirkulationsbeschluss vom 11. Mai 2021 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Pflichtenheft der Energiestadt Rüti (Organisation Energie-
stadt Rüti: Organe, Aufgaben, Rechte und Pflichten vom 22. April 2021) inklusive der Be-
setzung der einzelnen Gremien zu.  

2. Das Natur- und Umweltamt wird mit der sofortigen Umsetzung der im Pflichtenheft (Organi-
sation Energiestadt Rüti: Organe, Aufgaben, Rechte und Pflichten vom 22. April 2021) fest-
gehaltenen Aufgaben und Umstrukturierungen beauftragt.  

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Schulpflege 
- Werkkommission 
- Arbeitsgruppe Energiestadt, c/o Abteilung Sicherheit und Umwelt 
- Ressortvorsteher Natur und Umwelt 
- Ressortvorsteherin Energie und Werke 
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften 
- Gemeindeschreiber 
- Leiter Schulverwaltung 
- Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 
- Internet „Arbeitsgruppe Energiestadt - Organisation - Genehmigung“ 
- Archiv 

 
Versand: 20. Mai 2021 
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 Carmen Müller Fehlmann  
Vize-Präsidentin 

   Simon Bornhauser 
    Gemeindeschreiber-Stv. 

 


